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Vorwort  
 

Der Betrieb eines Flughafens ist eine hochkomplexe Aufgabe, die ein Höchstmaß an Betriebs - 

und Luftsicherheit erfordert. Alle Abläufe, Handlungen und Entscheidungen auf dem 

Flughafengelände des FMO sind diesen Grundsätzen untergeordnet und dienen dem 

übergeordneten Ziel, Gefahren für Personen, Luftfahrzeuge, Einrichtungen und den gesamten 

Flughafenbetrieb zu verhindern.  

Diese Flughafenbenutzungsordnung legt verbindlich fest, welche Rechte, Pflichten und 

Verhaltensweisen für alle Nutzerinnen und Nutzer des Flughafens gelten. Sie richtet sich an 

Fluggesellschaften, Dienstleister, Bodenverkehrsdienste, Betreiber von Einricht ungen und alle 

weiteren Personen, die auf dem Flughafengelände tätig sind. Ziel ist es, einen sicheren, 

effizienten und gesetzeskonformen Betrieb zu gewährleisten, Risiken zu minimieren und die 

Einhaltung aller nationalen und internationalen Vorschriften s icherzustellen.  

Betriebssicherheit (Safety) umfasst dabei alle Maßnahmen, die darauf abzielen, Unfälle, 

Störungen oder Betriebsausfälle zu vermeiden. Hierzu zählen insbesondere die sichere Nutzung 

von Start - und Landebahnen, Rollwegen, Abstellflächen und weiteren Betriebs bereichen sowie 

der sachgerechte Umgang mit technischen Anlagen, Fahrzeugen und Betriebseinrichtungen.  

Luftsicherheit (Security) ergänzt die Betriebssicherheit um Maßnahmen, die den Schutz vor 

unbefugtem Zutritt, Bedrohungen oder Sabotage sicherstellen. Alle Tätigkeiten auf dem 

Flughafen müssen so ausgeführt werden, dass die nationalen und internationalen V orschriften 

zur Luftsicherheit jederzeit eingehalten werden.  

Die konsequente Beachtung dieser Benutzungsordnung ist unverzichtbar für einen 

reibungslosen, sicheren und vertrauenswürdigen Flughafenbetrieb. Sie ist Ausdruck der 

Verantwortung gegenüber Passagieren, Mitarbeitenden, Luftfahrtunternehmen und der 

Öffentlic hkeit. Jede Person auf dem Flughafengelände trägt aktiv zur Sicherheit bei, und nur 

durch gemeinsame Verantwortung kann ein hohes Sicherheitsniveau dauerhaft gewährleistet 

werden.  

Sicherheit ist kein Zustand, sondern ein fortlaufender Prozess – und jeder trägt Verantwortung.  
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Begriffsbestimmungen  

AIP - Aeronautical Information Publication
APU - Auxiliary Power Unit
APOC - Airport Operation Center
BAB - Bundesautobahn
CAT - Kategorien des Instrumentenlandesystems
DFS - Deutsche Flugsicherung
EDDG - Flughafen Münster/ Osnabrück (ICAO)
FBO - Flughafenbenutzungsordnung
FOD - Foreign Object Debris
FMO - Flughafen Münster/ Osnabrück (IATA)
GA - General Aviation
IATA - International Air Transport Association
ICAO - International Civil Aviation Organisation
ILS - Instrumenten- Lande- System
LFZ     - Luftfahrzeug
LuftVG - Luftverkehrsgesetz
LuftVZO - Luftverkehrs -Zulassungs -Ordnung
MTOM  - Maximum Take - Off Mass
NfL  - Nachrichten für Luftfahrer
O/R - On Request
PCN - Pavement Classification Number
RWY - Runway, Start -/ Landebahn
SMS - Safety Management System
SSR - Secondary Surveillance Radar
StVG - Strassenverkehrsgesetz
StVo - Strassenverkehrsordnung
TWY - Taxiway
VZ - Verkehrszentrale

Physikalische Einheiten  

ft  - Feet (= 0,305 m ) 
NM  - Nautische Meile (= 1,852 Km) 
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Teil I Benutzungsordnung des Flughafens  

1. Anwendbarkeit der Benutzungsordnung

1.1 Anwendungsbereich der Flughafenbenutzungsordnung  

Wer den Flughafen mit Luftfahrzeugen, Fahrzeugen und Geräten benutzt, ihn betritt 
oder befährt oder in sonstiger Weise nutzt, ist den Vorschriften dieser 
Flughafenbenutzungsordnung (im Folgenden FBO genannt), den Anhängen der FBO und 
den zur Durchführung e rgehenden Weisungen des Flughafenbetreibers 
(Flugplatzhandbuch) unterworfen. Die FBO gilt für das gesamte Flughafengelände, d.h. 
für Luftseite und Landseite. AlIe in der FBO enthaltenen Regelungen gelten für alle 
Bereiche gleichermaßen, sofern nicht expliz iert anders geregelt.  

Soweit die Vorschriften und Weisungen Luftfahrzeughalter betreffen, gelten sie 
entsprechend für die Eigentümer d er Luftfahrzeuge sowie für Personen, die 
Luftfahrzeuge in Gebrauch haben oder mit deren Abfertigung auf dem Flughafen 
beauftragt sind, ohne Halter oder Eigentümer de s Luftfahrzeug s zu sein, insbesondere 
für die Betreiber und Führer des Luftfahrzeuges bzw. von diesen oder dem Halter 
beauftragten Personen. Dies gilt auch, wenn nicht explizit hierauf verwiesen wird.  

1.2 Verpflichtung der Luftfahrzeughalter und -nutzer  

Die Bestimmungen dieser Benutzungsordnung gelten gleichermaßen für:  

- Eigentümer von Luftfahrzeugen,
- Personen, die Luftfahrzeuge nutzen,
- Beauftragte zur Abfertigung von Luftfahrzeugen auf dem Flughafen, auc h

wenn sie nicht Halter oder Eigentümer des jeweiligen Luftfahrzeugs sind.

1.3 Sonderregelungen f ür den Segelflugbetrieb 

Für das im Luftfahrthandbuch (AIP) ausgewiesene Segelflugbetriebsgelände gelten 
gesonderte Bestimmungen (si ehe Anlage �-�V�G�U�G�B�I�S�U�W�F�S�F�J�O�J�H�V�O�H). 
Der Segelflugbetrieb erfolgt gemäß d er Betriebsabsprache mit  der Deutschen 
Flugsicherung ( DFS) in Zusammenarbeit  mit  der Luftfahrtvereinigung Greve n e.V. 
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1.4 Security- und Safety Management System 

Die Sicherheit des Flughafenbetriebs und somit der Passagiere und Kunden steht für 
den Flughafen Münster/Osnabrück an oberster Stelle. Daher wird am Flughafen 
Münster/Osnabrück ein Safety Management System (SMS) betrieben, das den 
Anforderungen der EASA so wie den entsprechenden luftaufsichtlichen Anweisungen 
der Landesluftfahrtbehörden des Landes Nordrhein- Westfalen entspricht.  
Ein zentraler Bestandteil dieses Systems ist die aktive Einbindung der Unternehmen, die 
am Flughafen tätig sind. Diese Unternehmen sind verpflichtet, bei der Durchführung 
ihrer Aufgaben und Prozesse die relevanten Vorgaben und Richtlinien des Flughafens 
Münster/Osnabrück im Rahmen des SMS zu beachten und umzusetzen.  
Die Einzelheiten des Safety Management Systems der Flughafen Münster/Osnabrück 
GmbH und die Integration der Unternehmen werden (in Abstimmung mit den 
Landesluftfahrtbehörden) separat vorgegeben und kommuniziert. Diese Verpflichtung 
und ihre Durchsetzung ist Gegenstand der Weisungen der Luftfahrtbehörden.  

1.4.1 Beteiligung der Fremdfirm en 

Der Flughafenbetreiber muss gemäß Verordnung (EU) Nr. 139/2014, Anhang IV 
ADR.OR.D.010, sicherstellen, dass bei der Beauftragung von Dienstleistungen, die unter 
die relevanten Bestimmungen der Verordnung fallen, diese in die bestehenden 
Sicherheits - und Compliance- Management -Programme integriert werden. Darüber 
hinaus hat der Flughafenbetreiber sicherzustellen, dass der Zugang der 
Aufsichtsbehörde zu den Dienstleistern, welche „safety“ relevante Dienstleistungen für 
den FMO erbringen, gewährleistet ist. Die  tätigen Unternehmen verpflichten sich die 
einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) 139/2014 bei der Ausführung der 
Tätigkeiten im Bereich der Instandhaltung, Betrieb und Management des Flughafens 
einzuhalten. Der Flughafenbetreiber sowie die Aufsichtsbehörde sind  berechtigt, die 
relevanten Dienstleister jederzeit zu auditieren und auf die Einhaltung der oben 
genannten Bestimmungen zu überprüfen.  

1.4.2 Umsetzung und Kontrolle  

Die Details zur Integration der Unternehmen in das SMS werden in Abstimmung mit den 
Landesluftfahrtbehörden festgelegt und kommuniziert.  

Die Einhaltung dieser Verpflichtungen unterliegt der Kontrolle und Weisungsbefugnis 
der Aufsichts behörden.  
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1.4.3 Sicherheitsbestimmungen  
 

Zäune und Tore sind so ausgelegt, dass ein Überklettern erschwert wird, dass 
Verbiegeversuchen widerstanden wird und ein Aufbiegen vom Boden nicht möglich ist. 
Dabei entsprechen die Dimensionierung von Maschendraht (Gitterstabmatten), Pfosten, 
Spanndrähte,  Stacheldrähte und der Höhen den Richtlinien nach ICAO -Annex 14 und 
dem Security Manual ICAO Annex 17. Der Sicherheitsabstand von 3 m innen und außen 
vom Zaun/Tor zum nächstgelegenen Hindernis ist grundsätzlich gewährleistet. An 
Stellen, an denen aus besti mmten Gründen der Abstand von 3m im Außenbereich zum 
Zaun unterschritten werden muss, ist zusätzlich eine Sicherung im Innenbereich in Form 
einer ausgelegten S -Draht Rolle von 1 m Durchmesser gewährleistet.  
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Teil 2 Beschreibung des Flughafens  
 

2. Beschreibung des Flughafens    

2.1 Klassifizierung des Flughafens  4E 

2.2 Betriebszeiten des Flughafens  H 24 örtliche 
Flugbetriebsbeschränkungen  
s. AIP AD 2 EDDG 1-7 

2.3 Jahreszeitlich bedingte Nutzbarkeit  ständig benutzbar  

2.4 Zulassung als Zoll - und 
Sanitätsflughafen  

Der Flughafen FMO ist als 
Zollflughafen zugelassen.  

2.5 Übernachtungsmöglichkeiten  Greven, Ladbergen, Münster, 
Osnabrück. Gaststättenbetriebe  
vorhanden  

2.6 Luftfrachtabfertigung  WISAG FMO Cargo Service GmbH & 
Co. KG 
SITA FMOFFXH 
Tel. 02571/94 32 02 
Fax. 02571/94 32 19 

2.7 Tankvorrichtungen  Tankwagen  
SB Tankstelle Avgas + UL91 
2x 28000 Liter, 1x 35000 Liter  

2.8 Betriebszeit  H 24 

2.9 Flugbetriebsstoffe und Öle  Jet A1, Avgas 100LL, UL91 

2.10 Sauerstoff und andere verfügbare 
Betriebsmittel   

Sauerstoff und Stickstoff verfügbar  

2.11 Verfügbarer Hallenraum für nicht 
stationierte Luftfahrzeuge  

Kann auf Anforderung bereitgestellt 
werden  

2.12 Verfügbare 
Instandsetzungseinrichtungen  

PAD-Aviation  

2.13 Feuerlöschfahrzeuge 
 

 
sind dem Umfang des Flugbetriebs 
und den Richtlinien nach  
ICAO/EASA vorhanden  

Kategorie 7; O/R Kategorie 8/9  
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2.14 Bergungsgeräte  bis 30 t MTOM verfügbar,  
 

ab 30 t MTOM stehen 
Bergungsgerätschaften in Frankfurt 
zur Verfügung   

2.15 Schneeräumgeräte  Schneepflüge, Schneeschleuder, 
Kehrmaschinen, Streugeräte,  
Kehrblasgeräte, Startbahnenteiser 
und Enteisungsfahrzeuge  

2.16 Abfertigungsgeräte  Zur Durchführung der 
Abfertigungsdienste stellt der  
Flughafenunternehmer oder ein 
Dienstleister alle erforderlichen 
Geräte und Einrichtungen anhand 
der Bodendienstverträge zur 
Verfügung.  

2.17 Örtliche Flugbeschränkungen  s. Luftfahrthandbuch - AIP- AD2 
EDDG 1- 7 

2.18 Vorflug -Höhenmesser  Vorfeld Ost, Mitte, West: 48m, 158 ft  

 

3. Allgemeine Angaben   

3.1 Gelände des Flughafens  
 

 
Lage des Flughafenbezugspunktes 
Geografische  
Breite und Länge:  

N 52 08 04.71 
E 007 41 05.39 

 
Entfernung u. Richtung von der 
Stadt:  

7 km nordöstlich der Stadt Greven, 
25 km nördlich  
der Stadt Münster, 28 km süd -
westlich der Stadt Osnabrück   

Höhe über NN:  48 m (160 ft)   
Örtliche Mißweisung:  0,8° E  
Flugplatzbezugstemperatur  21,6° C 

3.2 Abmessungen  
 

 
Abmessungen der  
Start -/Landebahn 07/25:  

2.170 x 45 m 

 
Abmessungen der Start -
/Landeflächen 07/25:  

2.290 x 300 m  

 
Start - und Landebahndecken  
Start -/Landebahn 07/25:  

Asphalt  
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Tragfähigkeiten Start -/Landebahn 
07/25:  

PCN 68F/B/X/T  (ACN Werte)  
PCR 809 /F/B/W/T (ACR Werte)  

 
Längsgefälle Start -/Landebahn 
07/25:  

ab TWYC Richtung West 0,01 %  

 
Startlauf - und Landestrecken:  

 

 
Start -/Landebahn 07/25:  

 

  

 

 

 

 

 

   

 
Landebereich für Hubschrauber:  nach Anweisung Tower   

3.3 Befeuerungsanlagen  s. Luftfahrthandbuch - AIP -, AD2 
EDDG 1-5  

Notstrombefeuerung:  Notstromversorgung für Befeuerung 
vorhanden   

3.4 Markierungshilfen  Schwellen, Start - und 
Landebahnbezeichnung,  
Aufsetzzone, Start - und 
Landebahnmittellinien,  
Start -/Landebahnrand, 
Rollbahnmittellinie, Rollhaltemarken, 
Rollleitlinien (Vorfeld), 
Rollbahneinmündungsmarkierung  

3.5 Instrumenten-Lande -Anlagen  1 ILS CAT I RWY 07;  
1 ILS CAT III RWY 25 

3.6 Sonstige Radaranlagen  SSR – Anlage 

3.7 Rollbahnen  Rollbahnsystem, das die Start - und 
Landebahnen mit den Vorfeldern 
verbindet, Rollbahnbreiten 23 m,  
Tragfähigkeit: A, B, C, D, G 
A/B/C 68 F/B/X/T (809 /F/B/X/T)  
D/G     75F/B/W/T (809/F/B/X/T)  

3.8 Vorfelder  Vorfeld Ost - 116.000 m² CONC 
PCN75R/B/W/T (  
Vorfed Mitte - 50.000 m² ASPH 
PCN75F/BW/T  
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Vorfeld West - 30.000 m² ASPH 
PCN68F/B/X/T  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wetterverhältnisse  
 

 
Vorherrschende Windrichtung:  Südwest   
Mittl. tägl. Max. Temp. (Juli)  21,7° C  
Mittl. tägl. Min. Temp. (Jan)  -0,2° C  
Mittelwert des Luftdrucks (1500 
UTC) -Juli-  

1009,7hPa 

 
Mittelwert des Luftdrucks (0600 
UTC) -Jan-  

1008,8hPa  

 
Mittelwert der absoluten Feuchte 
(0600 UTC) -Juli-  

10,8 gr/m³  

 
Mittelwert der absoluten Feuchte 
(0600 UTC) - Jan-  

4,7 gr/m³  

   

5. Optische Bodenhilfen  
 

5.1 Wegweiser Anlagen für das Rollen  Beleuchtete Start -, Rollbahn, und 
Richtungsschilder  

5.2 Optische Ortungshilfen  Flugplatzleuchtfeuer weiß/weiß auf 
dem Kontroll - 
turm, Flughafen Münster/Osnabrück 
in waagerechter Leuchtschrift auf 
dem Dach des Terminals     
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6. Bauschutzbereich  Die für den Flughafen gem. § 12 
LuftVG geltenden  
 Baubeschränkungen 
(Bauschutzbereich) ergeben sich aus 
den jeweiligen Veröffentlichungen in 
NRW. Die für den Flughafen 
geltenden Baubeschränkungen 
ergeben sich gem. §12 LuftVG und 
bedürfen der Zustimmung der 
Luftfahrtbehörde.  

7. Luftfahrthindernisse  s. Luftfahrthandbuch - AIP - (Band I). 
Alle Hindernisse  
sind nach EASA markiert und 
befeuert.  

8. FMO GmbH und Behörden  
 

8.1 Flughafenunternehmer  Flughafen Münster/Osnabrück 
GmbH 
Airportallee 1  
48268 Greven  

Fernsprechsammel - Nr.:  (02571) 94-0  
Fax (Verkehrszentrale):  (02571) 94-96 36  
Email verkehrszentrale@fmo.de  

8.2 Behördliche Dienstellen  
 

 
Deutsche Flugsicherung GMBH  Flugsicherungs -Niederlassung 

Münster/Osnabrück   
Bundesfinanzverwaltung  Hauptzollamt Münster   
Polizei Polizeidienststelle Lengerich   
Bundespolizei  Polizeidienststelle Münster   
Bezirksregierung Münster:  
Luftaufsicht FMO  
Luftsicherheitsstelle FMO  

 
(02571)  91333 
(02571)  921113 
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9. Verkehrsanbindungen und 
verfügbare Verkehrs - 
mittel  

 

9.1 Zufahrtsta ßen 
 

 
Bundesautobahn  A1 

aus Richtung Bremen/Osnabrück: 
Abfahrt Ladbergen 
aus Richtung Dortmund/Münster: 
Abfahrt Greven  
Alternativ für beides: Abfahrt 
Flughafen und direkter Zubringer   

Bundesstra ßen B481, B219  
Kreisstra ßen K9, K9a  
Parkp lätze (Parkhaus)  ca. 4.000  

9.2 Öffentlicher Zubringerverkehr  von Hbf. Münster und Ibbenbüren 
verkehren Schnell - 
busse direkt bis vor Terminal; keine 
Schnellbusse von Osnabrück  

 

10. Zuständigkeiten  

10.1 Rollfeld/DFS-Bereich  

10.1.1 Für die Flugverkehrskontrolle des Flughafen Münster/Osnabrück ist die DFS (TWR) 
zuständig.  

10.1.2 Die Wirksamkeit der Freigaben und Anweisungen der Flugplatzkontrolle an den 
Bodenverkehr beginnt mit dem Eintritt in den Flugsicherungsbereich und endet mit 
dessen Verlassen (Ausnahme: Unterstützungsleistung auf dem Vorfeld).  

10.2 Vorfeldbereich  

10.2.1 Der FMO delegiert die Aufgaben der Bewegungslenkung für Luftfahrzeuge (aus 
eigener Kraft rollend oder geschleppt) auf dem Vorfeld, im Bereich der Rollgassen, an die 
DFS. Schnittstelle zur DFS für alle betrieblichen Belange ist die Verkehrszentrale in 
Verantwortung des diensthabenden Betriebsleiters.  

10.2.2 Die Zuständigkeit der DFS endet, wenn das Luftfahrzeug in den Bereich der 
markierten Stellflächen einrollt. Sie beginnt erneut, wenn das Luftfahrzeug diesen 
Bereich verlässt.  

10.2.3 Wird ein Luftfahrzeug im Bereich der Rollgassen durch ein Leitfahrzeug geführt, 
geschieht dies in der Zuständigkeit des FMO.  
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10.2.4 Anderer Fahrzeug - oder Personenverkehr auf dem Vorfeld verbleibt in der 
Zuständigkeit des FMO.  
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Teil 3 Allgemeine Betriebsverfahren  

11. Allgemeine Betriebsverfahren  

11.1 Überwachung des Betriebszustandes  

11.1.1 Zur Feststellung des Zustands der Flugbetriebsflächen und zur Einleitung 
erforderlicher Maßnahmen für den sicheren Betrieb werden täglich betriebliche 
Kontrollen durchgeführt:  

�x Kontrollfahrten / Kontrollgänge:  
o Auf Rollfeldern sowie Start - und Landebahnen: täglich mindestens acht 

Routinefahrten.  
o Intensiv bei Sonnenauf  und -untergang.  
o Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h.  
o An Abfertigungspositionen: vor Ankunft/Positionierung sowie nach 

Abflug/Wegschleppen.  

11.1.2 Die FMO GmbH ist für den ordnungsgemäßen Betriebszustand der 
Bewegungsflächen sowie der Flughafenbefeuerung einschließlich PAPI verantwortlich.  

11.2 Technische Kontrollen  

11.2.1 Zusätzlich zu den betrieblichen Kontrollen werden folgende Regelinspektionen 
durchgeführt:  

�x Oberflächen (Start - und Landebahn, Rollwege): wöchentlich 
�x Vorfelder und Markierungen: 14 -tägig  
�x Grünflächen: viermal jährlich je nach Vegetationsperiode  
�x Befeuerung und Beschilderung: täglich  
�x Markierungen: halbjährlich, im ersten und dritten Quartal  

11.2.2 Bei Abweichungen vom Sollzustand erfolgt eine gegenseitige Information 
zwischen FMO und DFS. Der FMO informiert über die Auswirkungen auf den Flugbetrieb. 
Der zeitliche Ablauf der Maßnahmen wird abgestimmt, wobei der Luftverkehr möglichst 
nicht behindert wird.  

11.2.3 Einschränkungen von mehr als zwei Stunden werden vom FMO GmbH durch 
NOTAM bzw. SNOWTAM veröffentlicht.  
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12. Benutzung mit Luftfahrzeugen  
 

 

12.1 Befugnis zum Starten und Landen  
 
12.1.1  
Die Benutzung des Flughafens ist gegen Entrichtung der in der 
Flughafengebührenordnung festgelegten Entgelten mit Flugzeugen und Drehflüglern 
gestattet, die mit einem betriebsbereiten Funksprech -, Empfangs - und Sendegerät 
ausgerüstet sind, mit dem aus eine r Entfernung von mindestens 25 NM (=46,3 km) vom 
Flughafen Funksprechverbindung mit dem Kontrollturm aufgenommen werden kann, 
soweit dies nach den Eigenschaften der Luftfahrzeuge und den Einrichtungen und 
Anlagen des Flughafens ohne Gefährdung von Personen und Sachen möglich ist.  
 
12.1.2  
Die Luftfahrzeughalter, Luftfahrzeugführer oder deren Beauftragten sind verpflichtet, 
nach der Landung bzw. vor dem Start alle wichtigen Daten wie Flugnummer, Start und 
Zielflughafen, Registrierung , Anzahl der Passagiere, Frachtmengen sowie die 
Rechnungsanschrift mitzuteilen. Des  Weiteren sind auf Verlangen jederzeit die 
vollständigen Unterlagen (inklusive Lärmschutzzeugnisse) vorzulegen, die zur 
Nachprüfung der Benutzungsberechtigung und zur Entgeltabrechnung notwendig sind. 
Bei nicht rechtzeitiger Überlas sung der Daten werden Entgelte in Abhängigkeit der 
maximalen Zulademengen und Höchstabflugmassen des jeweiligen Luftfahrzeugs  sowie 
der Maximalwerte berechnet.   
 
 
 

12.2 Start - und Landeeinrichtungen  

 
Zum Starten und Landen sowie zum Rollen sind die Start - und Landebahnen sowie die 
Rollbahnen oder die sonstigen dafür besonders gekennzeichneten Flächen zu benutzen. 
Die Luftfahrzeugführer sind an die Rollpläne gebunden, sofern sie nicht von der 
Flugverkeh rskontrollstelle andere Weisungen erhalten.  
 

12.3 Vorfeld  
 

„Vorfeld“ sind alle für das Abstellen und die Abfertigung von Luftfahrzeugen, sowie zum 
Ein- und Aussteigen der Passagiere, Tanken, Parken oder zur Wartung bestimmte 
Flächen einschließlich der Hallen und sonstiger Teilbereiche am Vorfeld.  
 
Das „Vorfeld“ unterteilt sich in:  
  
- Positionsbereiche  
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„Positionsbereiche“ sind die mit roten Linien begrenzten Flächen zum Abstellen oder 
Abfertigen von Luftfahrzeugen.  
 
 
- Vorfeldrollkorridore /Vorfeldrollgassen  

„Vorfeldrollkorridore Vorfeldrollgassen“ sind alle für das An - und Abrollen bzw. 
Schweben zu und von den Positionsbereichen und Hallenvorfeldern sowie für Durchroll - 
und Schwebebewegungen von Luftfahrzeugen bestimmten Flächen, die entsprechend 
markiert sind.  
 
- Fahrstraßen und Abstellflächen  

„Fahrstraßen und Abstellflächen“ sind alle für den fließenden und ruhenden  
Fahrzeugverkehr bestimmten Flächen  
 

12.4 Verfahren für rollenden Verkehr (ein - und ausrollend)  

- Auf Anforderung der DFS werden einrollende Luftfahrzeuge ab den Rollhaltepositionen 
auf den Rollwegen C, D und G durch ein Follow -me-Fahrzeug zur Abstellposition 
geleitet.  

- Das Ausrollen erfolgt selbstständig nach Freigabe gemäß DFS -Betriebsabsprache und 
Rollleitlinien bis zu den Übergabepunkten an den Rollwegen C, D und G. Selbstständiges 
Abrollen ist grundsätzlich möglich.  

- Für Bewegungen auf dem Vorfeld im Bereich der Rollgassen muss der 
Luftfahrzeugführer eine Rollanweisung per Funk bei der Flugplatzkontrolle/DFS 
einholen.  

- Rollvorgänge mit geleiteten Luftfahrzeugen sind ggf. vom Follow -me-Fahrzeug mit der 
DFS zu koordinieren. Luftfahrzeuge ohne Funksprechverbindung benötigen zwingend 
eine Führung durch ein FMO -Leitfahrzeug. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung durch 
den TWR. 

- Luftfahrzeuge haben auf dem Vorfeld absoluten Vorrang vor Fahrzeugen und 
Personen. Der Verkehr ist durch das Flugplatzhandbuch geregelt.  

12.5 Flughafennutzung durch Luftfahrzeuge mit Übermaß 

Luftfahrzeuge im Übermaß bedürfen eine vorherige Genehmigung.  
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12.6 Zuweisung von Parkpositionen der LFZ  

Für die Festlegung der Parkposition der LFZ ist die Verkehrszentrale verantwortlich. 

Diese teilt die LFZ auf die zur Verfügung stehenden Positionen ein und informiert die 

Vorfeldkontrolle (DFS) darüber. Ziel ist die Gewährleistung eines reibungslosen 

Betri ebsablaufs.  

Die Festlegung erfolgt dabei entsprechend der Positionierungsmatrix, welche ebenfalls 

Bestandteil der Betriebsabsprache zwischen DFS und FMO ist. Das Verfahren wird 

sowohl bei der Großluftfahrt als auch bei General Aviation angewandt.  

Das reinkommende Luftfahrzeug wird von der DFS – Vorfeldkontrolle angewiesen sich 

an einen der Zwischenrollhalten C, D oder G zu positionieren und dort auf das Follow -Me 

Fahrzeug zu warten, welches das Lfz zu seiner zugewiesenen Parkposition begleitet.  

Luftfahrzeuge, die nicht in der Belegungsmatrix erfasst sind oder die größer sind, 
müssen durch ein Follow -me eingewiesen werden –  außer die Dimensionen liegen 
eindeutig innerhalb der Matrix.  

 

12.7 Benutzung der APU  

Auf Wunsch werden Ground Power Unit, Airstarter oder Warmluft kostenpflichtig zur 
Verfügung gestellt.   

Die Benutzung der APU auf dem Vorfeld ist nicht länger als eine halbe Stunde nach 

onblock  erlaubt . Danach ist kostenpflichtig eine Ground Power Unit zu bestellen.  

 

13. Schleppen und Pushback von Flugzeugen  

Die Freigabe zur Durchführung von Flugzeugschlepps oder Pushbacks erfolgt durch den 
Schleppverantwortlichen über die Verkehrszentrale oder direkt bei der DFS.  Die 
Verantwortung liegt beim jeweils durchführenden Personal der Gewerke BVD , und ggf. 
OPS.  
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14. Abfertigungsvorfeld  
 

Abstellpositionen sind für den Zeitraum gewerblicher Tätigkeit Abfertigungspositionen.  
 
Das Abfertigungsvorfeld dient der Verkehrsabfertigung der Luftfahrzeuge. Eine andere 
Benutzung - z. B. zum Abstellen von Luftfahrzeugen, zu größeren Wartungsarbeiten, zu 
Stand - und Probeläufen-  ist nur mit Einwilligung des Flughafenunternehmers zulässig.  
 
 

15. Bodenabfertigungsdienste  
 

15.1 Durchführung und Zulassung von Bodenabfertigungsdiensten  
 

Der Flughafenunternehmer ist berechtigt, Bodenabfertigungsdienste gemäß dem 
Verzeichnis der Bodenabfertigungsdienste (BADV , Anlage 2) durchzuführen.  
Selbstabfertiger können im Rahmen der BADV zugelassen werden, sofern die 
Voraussetzungen erfüllt sind.  
Selbstabfertiger müssen ihre Abfertigungsgeräte ausschließlich an den vom 
Flughafenunternehmer zugewiesenen Plätzen gegen Entgelt abstellen.  
Für das Abstellen und Unterstellen von Abfertigungsgerät gelten die gesetzlichen 
Vorschriften über die Miete (§§ 535 ff. BGB).  
Eine Verwahrungspflicht für den Flughafenunternehmer besteht nur bei einer 
besonderen schriftlichen Vereinbarung.  
 

15.2 Entgelt für Bodenabfertigungsdienste  
 

Der Flughafenunternehmer kann von den zugelassenen Selbstabfertigern  ein Entgelt für 
die Gestattung von Bodenabfertigungsdiensten verlangen.  
 

15.3 Zentrale Infrastruktureinrichtungen  
 

Die folgenden Einrichtungen sind zentrale Infrastruktureinrichtungen gemäß § 6 BADV:  
- Gepäckfördersystem für abgehendes, Umsteiger - und ankommendes Gepäck  
- Fluggastbrücken  
- Anlagen zur Frischwasserversorgung, Fäkalienentsorgung und Entsorgung fester 

Abfallstoffe im Vorfeldbereich  
- Kommunikationsnetz und zentrale technologische Informationseinrichtung (LAN) zur 

Erbringung von Bodenverkehrsdiensten  
- Abfertigungspositionen  
- Einrichtung zum Lotsen und Andocken von Flugzeugen auf dem Abfertigungsvorfeld  
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- Tanklager für Flugbetriebsstoffe  
- Tanklager für Flugzeugenteisungsmittel  

 
Einzelheiten werden in Absprache mit dem Nutzerausschuss festgelegt.  
Die zentralen Infrastruktureinrichtungen werden ausschließlich vom 
Flughafenunternehmer oder einem von ihm Beauftragten nach Maßgabe der Anlage 2 
vorgehalten, verwaltet und betrieben.  
Die Nutzung dieser Einrichtungen erfolgt gegen Entgelt, wenn die damit verbundenen 
Leistungen benötigt werden.  
 
 

16. Triebwerksprobeläufe   
 

Die im Anhang aufgeführten LFZ können Triebwerkstests und entsprechende 
Probeläufe auf den Runups A1 und B1 als Idle Run durchführen. Es ist sicherzustellen, 
dass lediglich die aufgeführten LFZ auf dem dafür vorgesehenen Haltebalken in den 
jeweiligen Runup s positioniert werden. Dadurch ist gewährleistet, dass Code C LFZ dort 
unter Einhaltung der Mindestabstände uneingeschränkt, der Rollleitlinie folgend, 
vorbeirollen können. Die maximale Flügelspannweite auf dem Runup A1 ist 24 Meter und 
auf dem Runup B1 24 Meter. Andere LFZ als im Anhang aufgeführt, dürfen nicht in den 
Runups positioniert werden, da die Mindestabstände zu vorbeirollenden LFZ nicht 
gewährleistet werden können. Bei belegten Runups ist das Vorbeirollen von Code D LFZ 
und größer grundsätzlich n icht möglich und bleibt untersagt, bis das LFZ die 
Runups/Rollwege verlassen haben. Die erforderlichen Mindestabstände können in 
diesem Fall nicht eingehalten werden. LFZ, die nicht im Anhang aufgeführt sind, werden 
für Triebwerkstests auf dem Rollweg A zwischen den Rollwegen D und G je nach 
Windrichtung für einen Idle Run positioniert. Power Runs sind unabhängig vom LFZ Typ 
nur auf dem Rollweg A zwischen den Rollwegen D und G möglich.   
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Abbildung 1 – LFZ Run up A1 



                  Ö F F E N T L I C H 

 
 
 

 

Flughafenbenutzerordnung  
Flughafen Münster/Osnabrück  

Anlage  S. 27 

Revision 0 

Datum  01.01.2026 

 
Abbildung 2 – LFZ – Run up A1 



                    Ö F F E N T L I C H 
 

 

Anlage  S. 28 
Flughafenbenutzerordnung  

Flughafen Münster/Osnabrück  
 

Revision 0 

Datum  01.01.2026 

 
Abbildung 3 - LFZ – Run up B1 
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Abbildung 4 – LFZ – Run up B1 
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Abbildung 5 – LFZ – Run up B1 
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17. Abstellen und Unterstellen von Luftfahrzeugen  

 

17.1 Zuweisung und Nutzung von Abstell - und Unterstellplätzen  

Das Abstellen und Unterstellen von Luftfahrzeugen erfolgt auf zugewiesenen Flächen 
oder in Hallen des Flughafenunternehmers. Hält sich ein Luftfahrzeug länger als eine 
Stunde am Flughafen auf, kann der Flughafenunternehmer eine Verlegung anordnen. 
Das Ein- und Aushallen darf ausschließlich durch eingewiesenes Personal erfolgen. Bei 
betrieblichen oder sicherheitsrelevanten Gründen kann der Flughafenunternehmer ein 
Luftfahrzeug kostenpflichtig durch geschultes Personal verrollen oder schleppen lassen, 
sofern der Halter nicht erreichbar ist oder nicht rechtzeitig reagiert.  

Die Sicherung abgestellter Luftfahrzeuge liegt in der Verantwortung des Halters. Dazu 
können vorhandene Bodenösen genutzt werden. Bei Dunkelheit oder schlechter Sicht 
ist, falls erforderlich, eine Kennzeichnung mit Lichtern vorzunehmen. Wetterwarnungen 
wer den durch den DWD über die Verkehrszentrale bekanntgegeben.  

Für Abstellen und Unterstellen gelten die gesetzlichen Mietvorschriften (§§ 535 ff. BGB). 
Eine Verwahrungspflicht besteht nur, wenn eine besondere schriftliche Vereinbarung 
getroffen wurde.  

Die Nutzung von Hallen und deren Einrichtungen unterliegt folgenden Regeln:  

�x Technische Anlagen und Geräte (z. B. Stromversorgung, Kräne, Montagegerüste) 
dürfen nur nach Vereinbarung genutzt werden.  

�x Hallentore dürfen ausschließlich von zugelassenem Personal betätigt werden.  
�x Bei Arbeiten an Luftfahrzeugen in der Halle oder im Umkreis von 50 m sind 

ausreichend Handfeuerlöscher bereitzuhalten.  
�x Waschen oder Absprühen von Luftfahrzeugen ist nur mit Zustimmung des 

Flughafenunternehmers und ausschließlich in Halle 4 und 5 erlaubt.  
�x Flächen vor Hallentoren sind jederzeit freizuhalten.  
�x Das Abstellen, Unterstellen oder Instandsetzen von Kraftfahrzeugen, 

Bodenfahrzeugen oder sonstigen Gegenständen bedarf der Zustimmung des 
Flughafenunternehmers.  
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17.2 Sicherheitszonen und -bestimmungen für die Flugzeugabfertigung (Ansaug-

/Abgaszonen)  

   

  Abbildung 6 – Abgaszonen LFZ   

 

Abbildung 7 – Abgaszonen LFZ  

17.3 Betriebsstoffversorgung  

Unternehmern, die Luftfahrzeuge, Fahrzeuge oder Geräte mit Betriebsstoffen 
versorgen, müssen durch den Flughafenunternehmer zugelassen sein. Diese 
Unternehmen sowie die Luftfahrzeughalter haben die Sicherheitsvorschriften und die 
jeweils gültigen Regeln fü r den Umgang mit Betriebsstoffen einzuhalten. Sie sind ferner 
verpflichtet, dafür Vorsorge zu tragen, dass das während der Betriebsstoffversorgung 

Flugzeugtyp  Ansaugzonen[m]  
Abgaszonen bei [m]  

Leerlaufschub  Abrollschub  

Dash8-400/ATR72 5,0 20 30 

CRJ 95/BA46/E195 4,5 30 60 

B737/A319/A320/A321 7,5 55 100 

A300/A310/A330/A340 7,5 75 125 

B747/B777/B787 7,5 75 150 
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am Luftfahrzeug tätige Personal in die Brandmeldeeinrichtungen, die NOT - AUS- 
Schaltungen, die Brandbekämpfung sowie das Verhalten bei Betriebsstoffüberläufen 
eingewiesen und regelmäßig in Übung gehalten wird.  

Folgende Grundlagen gelten für den Umgang mit Kraftstoffen und der Betankung von 
Flugzeugen:  

1. Das Rauchen und offenes Feuer oder Flammen sowie die Nutzung elektronischer 
Gegenstände wie Mobiltelefone oder Funkgeräte sind in unmittelbarer Nähe des 
Betankungsvorgangs streng verboten. Insbesondere aber im Bereich der 
Tankentlüftungsöffnungen (3m)  

 

 
Abbildung 8 - Tankentlüftungen LFZ  

 
2. Das Starten von Bodenstromaggregaten ist auf der Position für das LFZ während 

des Betankungsvorgangs streng verboten  
3. Der Fluchtweg für den Tankwagen und die Betankungskräfte muss für den Notfall 

zwingend freigehalten werden  
4. Das LFZ muss während des Betankungsvorgangs mit dem Tankwagen oder der 

Kraftstoffversorgungseinrichtung elektrisch leitend verbunden und geerdet sein  
5. Bei übergelaufenem oder ausgelaufenem Kraftstoff muss unmittelbar der 

Tankwart alarmiert werden. Dieser informiert direkt die Verkehrszentrale über 
Funk, welche die Feuerwehr anfordert. Zudem greifen folgende weitere 
Maßnahmen:  

a. Absolutes Verkehrsverbot im Radius von 15m um den ausgelaufenen 
Kraftstoff 

b. Keine elektrischen Schaltvorgänge im selben Radius  
c. Bei akuter Brandgefahr oder großen Mengen an ausgelaufenem Kraftstoff 

sofort den Feuermelder betätigen  
d. In ausgelaufenem Kraftstoff stehende Fahrzeuge nicht starten oder 

motorgetrieben herausfahren 
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6. Der Feuerlöscher der Klassen ABC für akute Erstbekämpfung eines entstehenden 
Brandes ist je nach Position wie folgt verfügbar:  

a. POS 09 am gegenüberliegenden Gebäude  
b. POS 10 – 14 unter der Rotunde der Fluggastbrücke  
c. POS 18 – 25 in der Nähe der Lichtmasten der Vorfeldbeleuchtung  
d. Gemäß Anlage 
e. An den Tankfahrzeugen in der Fahrerkabine und am Heck des Fahrzeugs  

7. Die Betankungsvorgänge sind bei Gewitterwarnungen unmittelbar einzustellen, 
bis die Gewitterwarnung aufgehoben worden ist  

 
Das Betanken mit Passagieren an Bord ist unter den folgenden Voraussetzungen 
gestattet:  

1. Eine Betankung darf nur mit Kerosin erfolgen, andernfalls ist das Betanken mit 
Passagieren an Bord nicht gestattet  

2. Ein Feuerlöscher für die akute Erstbekämpfung eines entstehendes Brandes 
muss verfügbar sein (siehe Auflistung oben)  

3. Die unverzügliche Alarmierung der Flughafenfeuerwehr im Notfall muss 
gewährleistet sein (z.B. Druckknopfmelder, Funkgerät, etc.)  

4. Zwei Treppen oder eine Treppe und eine Fluggastbrücke müssen am LFZ 
anliegen und durch die Crew besetzt sein. Die Fluchtwege der Passagiere aus 
den Treppen/der Fluggastbrücke heraus muss freigehalten werden und darf 
nicht durch Bodenabfertigungsgerät versp errt werden  

5. Es muss eine Sprechverbindung zwischen Cockpit und Boden bestehen  
6. Das Bodenstromaggregat kann betrieben werden. Es darf jedoch während des 

Betankungsvorgangs mit Passagieren an Bord nicht gestartet, angeschlossen 
oder abgezogen werden  

7. Passagiere sind während des Betankungsvorgangs auf direktem Wege von oder 
zum LFZ zu leiten  

8. Alle übrigen Bestimmungen bezüglich des generellen Umgangs mit Kraftstoff 
und Betankungsvorgängen gelten mit  

 

17.4 Instandhaltungsarbeiten von A/C, Kraftfahrzeugen und Geräten  

Instandhaltungsarbeiten an sowie das Be - und Enttanken von Luftfahrzeugen, 
Kraftfahrzeugen und Geräten, anderen Gegenständen sowie das Waschen, das Reinigen 
und die Enteisung von Luftfahrzeugen dürfen nur an den von dem 
Flughafenunternehmer zugewiesenen Pl ätzen bzw. zentralen Infrastruktureinrichtungen 
erfolgen. Um Probleme mit Abscheider - oder Emulsionsspaltanlagen zu vermeiden, sind 
die eingesetzten Waschmittel sowie Flugzeugenteisungsmittel mit dem 
Flughafenunternehmer abzustimmen.  
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17.5 Bewegungsunfähige Luftfahrzeuge  
 

Bleibt ein Luftfahrzeug auf den Flugbetriebsflächen bewegungsunfähig liegen, kann der 

Flughafenunternehmer es auf Kosten des Halters entfernen lassen, sofern dies für die 

Aufrechterhaltung des Flugbetriebs erforderlich ist. Eine Haftung für Schäden besteht  

nur bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln. Gleiches gilt, wenn der Halter 

den Flughafenunternehmer mit der Entfernung beauftragt.  

Entsteht dem Flughafenunternehmer durch ein bewegungsunfähiges Luftfahrzeug ein 
Vermögensschaden, kann er vom Halter Ersatz verlangen, sofern diesem ein 
Verschulden über leichte Fahrlässigkeit hinaus anzulasten ist.  

Dem FMO steht eine Notfrequenz (121,555 MHz) für die direkte Bodenkommunikation 
zwischen Luftfahrzeugführern und der Flughafenfeuerwehr zur Verfügung. Diese 
Frequenz dient ausschließlich der Abstimmung von Lösch-  und Rettungsmaßnahmen 
bei Luftfahrzeugnotfä llen am Boden. Details sind im Anhang J der Betriebsabsprache 
zwischen FMO GmbH und DFS geregelt.  

18. Befahren/Begehen  
 

18.1 Grundregeln  

- Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich stets so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, 
gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt 
wird.  

- Das gesamte Vorfeld gilt als Lärmbereich. In der Nähe laufender Triebwerke, 
einschließlich der Flugzeughilfsturbinen (APU), ist daher jederzeit Gehörschutz zu 
tragen. Es gilt die Lärm - und Vibrations -Arbeitsschutzverordnung in ihrer jeweils 
gültigen Fassung.  

- Alle auf dem Vorfeld beschäftigten Personen, die Tätigkeiten außerhalb von 
Fahrzeugen, Bodengeräten oder Luftfahrzeugen ausführen, sind verpflichtet, auffällige 
Warnkleidung gemäß DIN EN 471 zu tragen. Diese Tragepflicht gilt gleichermaßen für 
Radfahrer u nd Fußgänger auf allen Verkehrsflächen.  

- Der Konsum von alkoholischen Getränken sowie von bewusstseinsverändernden 
Substanzen jeglicher Art ist auf dem gesamten Betriebsgelände untersagt. Darüber 
hinaus ist jeglicher Konsum auch im angemessenen Zeitraum vor Dienstantritt zu 
unterlassen. Auf dem g esamten Flughafengelände gilt die 0,0 ‰ -Regel. Die Vorgaben 
der Betriebsvereinbarung „Alkohol“ sind einzuhalten.  
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- Der Einsatz von Fahrzeugen ist auf das unbedingt notwendige Mindestmaß zu 
beschränken. Das unnötige Laufenlassen von Motoren ist nicht gestattet.  

- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Betriebsbereich beträgt 25 km/h, sofern 
Verkehrsschilder keine andere Regelung vorsehen. Dies gilt nicht für Fahrzeuge im 
Einsatzfall (Feuerwehr). Im Sicherheitsbereich um abgestellte Luftfahrzeuge sowie 
innerhalb von Gebäuden ist ausschließlich Schrittgeschwindigkeit (maximal 6 km/h) 
einzuhalten.  

- Jeder Fahrer hat sich während der Fahrten im Betriebsbereich an die markierten 
Fahrstraßen sowie an die dort angebrachten Verkehrsschilder und Bodenmarkierungen 
zu halten.  

- Solange die gelben Rundumleuchten eines „Follow -Me“ -Fahrzeugs eingeschaltet sind, 
gilt ein absolutes Verkehrsverbot zwischen dem betreffenden Luftfahrzeug und dem 
Einweiser. Dies gilt gleichermaßen während der Einweisung eines Luftfahrzeuges durch 
Handzeichen. Das Verkehrsverbot betrifft sämtliche Verkehrsteilnehmer, einschließlich 
Fußgänger.  

- Gemäß Straßenverkehrsordnung ist es dem Fahrzeugführer untersagt, ein 
Mobiltelefon zu benutzen, wenn dieses hierfür aufgenommen oder gehalten wird. 
Ausgenommen ist die Nutzung, wenn das Fahrzeug steht und bei Kraftfahrzeugen der 
Motor abgestellt ist oder wenn eine Freisprecheinrichtung verwendet wird. Zum 
Telefonieren ist daher stets an einer sicheren Stelle anzuhalten.  

- Fahrtrichtungsänderungen sind rechtzeitig und eindeutig anzuzeigen.  

- Das Tragen von metallbeschlagenem Schuhwerk auf dem Vorfeld ist untersagt.  

- Auf dem Vorfeld ist das Rauchen sowie der Umgang mit offenem Feuer und 
Funkenbildung – auch innerhalb von Fahrzeugen –  strikt verboten.  

- Kraftfahrzeuge dürfen ausschließlich auf den dafür gekennzeichneten Parkplätzen 
abgestellt werden. Verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge oder Fahrzeuge, die nach 
Ablauf der zulässigen Parkzeit nicht entfernt wurden, können auf Kosten und Gefahr des 
Halters  abgeschleppt werden.  

- Kleinfahrzeuge wie Mopeds oder Fahrräder dürfen nicht auf Vorplätzen, Treppen oder 
Gängen abgestellt werden. Sie dürfen ausschließlich auf der hierfür vorgesehenen 
gebäudenahen Vorfeldstraße betrieben werden. Darüber hinaus müssen Kleinfahrzeuge 
den Anforderungen der StVZO entsprechen und sind bei der Verkehrszentrale 
anzumelden.  

- Defekte Fahrzeuge oder Geräte dürfen weder auf den Flugbetriebsflächen noch im 
Vorfeldbereich zurückgelassen werden. Der Betreiber ist verpflichtet, diese unverzüglich 
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so zu entfernen, dass weder die Flug - oder Verkehrssicherheit gefährdet noch der 
Betrieb gestört wird. Sollte der Betreiber dazu nicht in der Lage sein, ist die FMO GmbH 
berechtigt, die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des Betreibers zu ergreifen.  

- Mitgeführte Tiere sind stets an der Leine zu führen oder in geeigneten 
Transportbehältnissen  

- Der Bereich vor der Feuerwehrausfahrt sowohl an der Hauptwache als auch am BT -
West der Wache der nebenberuflichen Kräfte ist jederzeit freizuhalten!  
Bei Alarmierung der Feuerwehr und während des Verlassens der Haupt - und 
Nebenwache sind die entsprechenden Warnleuchten an den Ausfahrtstellen auf der 
Fahrstraße zu beachten und davor zu halten.  

- Beim Einrollen von Luftfahrzeugen hat sich jedes Fahrzeug hinter den Safetylines zu 
positionieren und die Fahrzeuge dürfen erst an das Luftfahrzeug heranfahren, wenn die 
Triebwerke abgestellt sind. Beim Ausrollen von Luftfahrzeugen ist der gesamte 
Position sbereich freizuhalten. Jeder Verkehr hat in diesen Fällen in sicherem Abstand 
von mindestens 7,5 m ab der Tragflächenspitze anzuhalten. Hierbei ist zu beachten, dass 
die Flugzeugführer zum Einleiten des Abrollens erhöhten Schub der Triebwerke 
benötigen, die eine Gefährdung von abgestellten Geräten und Fahrzeugen beim 
Mindestabstand von 7,5 m bedeuten.  

 

- Bei einem Unfall mit oder ohne Personenschaden ist umgehend die Verkehrszentrale 
(Tel. 3340) zu informieren. Bei Personenschaden zusätzliche die Feuerwehr (Tel. 
02571/94112). Der Unfallort ist unverändert zu belassen und alle beteiligten Personen 
müssen am Unfallort verbleiben bis die Verkehrszentrale die Freigabe erteilt.  

 

19. Zulassung von Fahrzeugen  und Fahrzeugführern  

Der Antrag auf Zulassung für die Betriebsflächen des Flughafens erfolgt über den 
Bereich Flughafenbetrieb, nach Prüfung aller Unterlagen (Zulassung für den 
Straßenverkehr und Versicherungsschutz) sowie der Erfüllung der notwendigen 
technischen und betriebl ichen Voraussetzung. Danach wird ein entsprechender 
Fahrzeugausweis für die Dauerzulassung mit dem Kennzeichen des betreffenden 
Fahrzeugs und des Jahresaufklebers vorbereitet und dem Betreiber des Fahrzeugs 
übergeben.  
Für interne Nutzer wird der Fahrzeugau sweis durch die Airport Security rechtzeitig vor 
dem Jahreswechsel durch die Airport Security erneuert. Für externe Nutzer erfolgt die 
Erneuerung des Fahrzeugausweises jährlich nach Antrag bis spätestens 31.10. des 
laufenden Jahres im Bereich Flughafenbetr ieb. Dieser erteilt die Genehmigung des 
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Weiterbetriebs an die Airport Security, welche den Fahrzeugausweis des 
entsprechenden Fahrzeugs mit dem neuen Jahresaufkleber versieht.  

Der Bereich Flughafenbetrieb weist bei Neuzulassungen von Fahrzeugausweisen für den 
dauerhaften Betrieb auf dem Flughafengelände die Verkehrszentrale an, das Fahrzeug 
mit entsprechendem Kartenmaterial der Vorfelder und Rollfelder auszustatten.  

Bei der Einfahrt von temporär für die Betriebsflächen zugelassenen Fahrzeugen erfolgt 
der Zulassungsprozess und Ausstattung mit einem temporären Fahrzeugausweis durch 
die KFZ-Kontrollkräfte. Ebenso muss das Fahrzeug oder die Fahrzeuge dauerhaft durch 
ein Lotsenfahrzeug und Fahrer begleitet werden, welches den Voraussetzungen für den 
dauerhaften Betrieb auf den Vorfeldern und/oder Rollfeldern (je nach beabsichtigtem 
Einsatzort) entspricht. Die Organisation und Bereitstellung des Leitfahrzeugs 
übernehmen die jeweilig verantwortlichen Gewerke. Um eine Fahrzeugführung von 
Fremdfahrzeugen gefahrlos zu ermöglichen, muss eine Abstimmung zwischen 
Lotsenfahrzeug und Fahrer mit den zu lotsenden Fahrzeugen und Fahrern erfolgen, um 
sicherzustellen, dass dem Lotsenfahrze ug unbedingt zu folgen und den 
Anweisungen/Fahrtrichtung/Start -Stop unmittelbar Folge zu leisten ist.  

19.1 Markierung von Fahrzeugen  

Fahrzeuge für den dauerhaften Betrieb auf Rollfeldern müssen besonders 
gekennzeichnet sein. Dies erfolgt durch eine auffällige Lackierung, beispielsweise Gelb 
für Servicefahrzeuge oder Rot beziehungsweise Gelbgrün für Rettungsfahrzeuge. 
Alternativ können a uch karierte Flaggen in kontrastreichen Farben gut sichtbar 
angebracht werden. Falls Flaggen verwendet werden, müssen diese so hoch wie 
möglich angebracht sein. Die Flaggen müssen mindestens eine Seitenlänge von 0,9 m 
sowie Karos mit einer Größe von mindes tens 0,3 m aufweisen und in einem deutlichen 
Farbkontrast zum Fahrzeugkörper gestaltet sein. Bevorzugt werden die 
Farbkombinationen Orange/Weiß oder Rot/Weiß.  

Zusätzlich sind deutlich sichtbare Rufzeichen (Callsigns) auf dem Fahrzeug anzubringen.  

19.2 Beleuchtung von Fahrzeugen   

Bei Dunkelheit oder geringer Sicht gelten besondere Beleuchtungsvorgaben. 
Rettungsfahrzeuge müssen mit einem blinkenden Blaulicht fahren. Sonstige Fahrzeuge, 
einschließlich der Follow -Me-Fahrzeuge, haben ein blinkendes Gelblicht einzuschalten. 
Feststehende Objekte müssen durch ein dauerhaftes Rotlicht gekennzeichnet sein.  
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19.3 Vorfeldführerschein  

Gemäß Verordnung (EU) 139/2014 müssen alle Personen, die Fahrzeuge im 
Sicherheitsbereich eines Flughafens führen, nach festgelegten Standards geschult sein. 
Der Flughafenbetreiber hat nach Vorgaben der EASA sicherzustellen, dass jeder 
Fahrzeugführer nach A bschnitt ADR.OPS.B.025 einen theoretischen und einen 
praktischen Schulungsteil jeweils mit Leistungsüberprüfung absolviert und bestehen 
muss, bevor er am luftseitigen Straßenverkehr teilnehmen darf.  

Für das Befahren der Bewegungsflächen ist zusätzlich noch eine Theorie - und 
Praxisschulung, speziell für diesen Bereich, inkl. Leistungsüberprüfung notwendig, um 
den Vorgaben zu entsprechen.  

19.4 DFS-Führerschein  

Fahrten im Kontrollbereich der DFS dürfen nur durch Personen mit gültigem DFS -
Führerschein durchgeführt werden. Dieser Führerschein wird nach einer erfolgreichen 
theoretischen und praktischen Schulung erteilt und muss bei allen Fahrten mitgeführt 
werden.  

 

20. Verfahren Betrieb von Fahrzeugen auf dem Vorfeld & 

Rollfeld/DFS -Bereich  
 

1. Der Fahrer eines Fahrzeugs im Rollfeld/DFS Bereich hat das Fahrzeug wie folgt zu 
führen:  
 

a. nur mit Genehmigung der DFS und gemäß den von dieser Stelle erteilten 
Anweisungen;  

b. unter Einhaltung aller verbindlichen Anweisungen, die durch Markierungen 
und Schilder angezeigt werden, sofern nicht anders von der DFS genehmigt;  

c. unter Einhaltung aller verbindlichen Anweisungen, die durch Lichtsignale und 
Befeuerung übermittelt werden.  
 

2. Der Fahrer eines Fahrzeugs im Rollfeld hat das Fahrzeug gemäß den folgenden 
Regeln zu führen:  
 

a. Einsatzfahrzeuge, die zur Hilfeleistung für ein in Not geratenes Luftfahrzeug 
oder im Gebäudebrandschutz ausrücken, haben Vorrang vor jeglichem 
sonstigen rollenden Verkehr auf dem Boden;  
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b. Vorbehaltlich der Bestimmungen unter a.:  
 
i. Fahrzeuge sowie Fahrzeuge, die Luftfahrzeuge schleppen, haben 

Luftfahrzeugen, die landen, starten oder rollen, Vorrang zu gewähren;  
ii. Fahrzeuge, die keine Luftfahrzeuge schleppen, haben Fahrzeugen, die 

Luftfahrzeuge schleppen, Vorrang zu gewähren;  
iii. Fahrzeuge, die keine Luftfahrzeuge schleppen, haben anderen Fahrzeugen, 

die ebenfalls keine Luftfahrzeuge schleppen, gemäß den Anweisungen der 
Flugsicherungsstelle Vorrang zu gewähren;  

iv. Ungeachtet der Bestimmungen der Punkte (i), (ii) und (iii) haben Fahrzeuge 
sowie Fahrzeuge, die Luftfahrzeuge schleppen, den Anweisungen der 
Flugsicherungsstelle Folge zu leisten.  
 

3. Der Fahrer eines mit Funk ausgestatteten Fahrzeugs, das beabsichtigt, sich auf dem 
Rollfeld/DFS Bereich zu bewegen oder sich dort bereits bewegt, hat Folgendes zu 
beachten:  
 

a. Vor dem Befahren des Rollfeld es/DFS Bereich ist eine ordnungsgemäße 
zweiseitige Funkverbindung mit der DFS auf der entsprechenden Frequenz der 
Flugsicherung herzustellen und aufrechtzuerhalten, wobei ständig auf der 
zugewiesenen Frequenz gehört werden muss;  

b. Vor dem Befahren des Rollfeld es/DFS Bereich ist eine Genehmigung der DFS 
einzuholen, und es darf nur gemäß dieser Genehmigung gehandelt werden. 
Ungeachtet dieser Genehmigung bedürfen das Befahren einer Start - und 
Landebahn oder eines Runway -Streifens sowie Änderungen der genehmigten 
Tätigkeit einer weiteren spezifischen Genehmigung durch die 
Flugsicherungsstelle;  

c. Sicherheitsrelevante Teile von Anweisungen, die per Sprechfunk übermittelt 
werden, sind gegenüber der DFS wortgetreu zu wiederholen (Readback). 
Anweisungen zum Befahren, Halten vor, Kreuzen und Befahren von Start - und 
Landebahnen, Rollwegen oder Runway -Streifen sind stets wortgetreu zu 
wiederholen;  

d. Andere als unter Punkt c. genannte Anweisungen sind gegenüber dem 
Flugsicherungspersonal so zu wiederholen oder zu bestätigen, dass eindeutig 
erkennbar ist, dass sie verstanden wurden und befolgt werden.  
 

4. Der Fahrer eines Fahrzeugs, das im Rollfeld/DFS Bereich betrieben wird,  
muss, wenn er sich über die Position des Fahrzeugs in Bezug auf den 
Rollfeldbereich im Zweifel ist, folgendes beachten:  
 

a. die DFS über die Situation, einschließlich der zuletzt bekannten Position,  
informieren;  

b. gleichzeitig, sofern die DFS keine andere Anweisung erteilt, die Start - und  
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Landebahn, Rollbahn oder einen anderen Teil des Rollfelds/DFS Bereichs 
so schnell wie möglich in sicherem Abstand verlassen;  

c. nach Durchführung der unter (a.) und (b.) genannten Maßnahmen das  
Fahrzeug anhalten.  

 
5. Der Fahrer eines Fahrzeugs im Rollfeld/DFS Bereich:  

 
a. darf beim Befahren eines Abschnitts der Start - und Landebahn , während die 

zugehörige Start - und Landebahn für Starts oder Landungen genutzt wird, die 
Start - und Landebahn nicht näher als bis zu der Entfernung anfahren, an der 
für diese Bahn eine Rollhalt -Position oder eine Halteposition für Fahrzeuge 
eingerichtet wu rde; 

b. darf, wenn eine Start - und Landebahn für Starts oder Landungen genutzt wird, 
kein Fahrzeug betreiben auf:  
i. dem Teil des Abschnitts der Start - und Landebahn, der über die Enden 

dieser Start - und Landebahn hinausgeht;  
ii. den Sicherheitszonen am Bahnende dieser Start - und Landebahn;  
iii. einer Startbahnverlängerung, sofern vorhanden, in einer Entfernung, die ein 

sich in der Luft befindliches Luftfahrzeug gefährden würde.  
 

6. Der Fahrer eines mit Funk ausgestatteten Fahrzeugs auf dem Vorfeld hat Folgendes 
zu beachten:  

a. Vor dem Befahren der Rollgassen ist eine ordnungsgemäße zweiseitige 
Funkverbindung mit der DFS herzustellen;  

b. Es ist ständig auf der zugewiesenen Frequenz Funkhörbereitschaft zu halten.  
 

7. Der Fahrer eines Fahrzeugs auf dem Vorfeld hat das Fahrzeug gemäß den folgenden 
Vorgaben zu führen:  

a. nur mit Genehmigung der DFS und gemäß den von dieser Stelle erteilten 
Anweisungen ist ein Befahren der Rollgassen möglich;  

b. unter Einhaltung aller verbindlichen Anweisungen, die durch Markierungen 
und Schilder angezeigt werden, sofern nicht anders von der DFS genehmigt.  

c. unter Einhaltung aller verbindlichen Anweisungen, die durch Lichtsignale und 
Befeuerung übermittelt werden;  

d. Einsatzfahrzeugen, rollenden, zum Rollen bereitstehenden, geschleppten oder 
zurückgestoßenen Luftfahrzeugen ist Vorrang zu gewähren;  

e. Anderen Fahrzeugen ist entsprechend den lokalen Vorschriften Vorrang zu 
gewähren;  

f. Einsatzfahrzeugen, die sich auf einem Notfalleinsatz befinden, ist stets 
Vorrang einzuräumen.  
 

8. Der Fahrer eines Fahrzeugs auf dem Vorfeld, Rollfeld/DFS Bereich und in anderen 
betrieblichen Bereichen hat Folgendes zu beachten:  
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a. Das Fahrzeug ist gemäß den festgelegten Geschwindigkeitsbegrenzungen 
und Fahrwegen zu führen;  

b. Während der Fahrt darf er sich nicht mit störenden oder ablenkenden 
Tätigkeiten beschäftigen;  
i. Solche Tätigkeiten umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf, die 

folgenden:  
1. SMS schreiben oder Nachrichten auf Mobiltelefonen oder anderen Geräten 

verfassen;  
2. Telefonate führen oder entgegennehmen;  
3. Musik hören oder andere Medien nutzen;  
4. Tätigkeiten, die das Herunterdrehen der Funklautstärke erfordern, wenn das 

Fahrzeug mit Funk ausgestattet ist; und  
5. nicht notwendige Gespräche mit anderen Personen in der Fahrerkabine 

oder über das Funkgerät.  
c. Die Kommunikationsanforderungen und die betrieblichen Verfahren, wie sie 

in der Safety Anweisung „Interner Verkehr und Kommunikation“ sowie im 
Flugplatzhandbuch festgelegt sind, sind einzuhalten.  
 

9. Der Fahrer eines Fahrzeugs, das ein anderes Fahrzeug eskortiert, hat 
sicherzustellen, dass der Fahrer des eskortierten Fahrzeugs das Fahrzeug gemäß 
den erteilten Anweisungen und ausschließlich in den zugelassenen Bereichen 
führt.  

 

10. Der Fahrer eines Fahrzeugs darf das Fahrzeug nur in den ausgewiesenen 
Bereichen abstellen.  

 

21. Kommunikation auf den Betriebsflächen  

21.1 Funkkommunikation mit der DFS  

21.1.1 Die Funkkommunikation mit der DFS erfolgt ausschließlich über den Betriebsfunk 
auf Kanal 1 (Fahrzeugfunk) in deutscher Sprache. Diese Verpflichtung gilt sowohl für 
Fahrzeugführer als auch für Fußgänger, die sich im Rollfeldbereich bewegen.  Wichtige 
betriebliche Informationen werden über diesen Kanal von der DFS oder der 
Verkehrszentrale verbreitet. Alle Anweisungen sind unverzüglich zu bestätigen und 
strikt zu befolgen.  
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21.2 Ausfall von Funkverkehr  

Sollte der Funkverkehr ausfallen, treten die im Flugplatzbetriebsorganisationshandbuch 
(FBO) festgelegten Notfallverfahren in Kraft. In einem solchen Fall ist die Kommunikation 
mit der Verkehrszentrale auch telefonisch möglich.  

 

Ersatzkommunikation durch Lichtsignale  

Wenn die Funkkommunikation gestört oder unterbrochen ist, hat sich der Fahrer nach 
den vom DFS-Tower ausgesandten Lichtsignalen zu richten.  

Lichtsignal vom DFS -
Tower  

Bedeutung  

Grüne Blitze  
Erlaubnis, die Landezone zu überqueren oder auf Rollwege zu 
fahren 

Dauerhaftes Rot  Halt  

Rote Blitze  
Verlassen Sie die Landezone oder Rollbahn und achten Sie auf 
Luftfahrzeuge  

Weiße Blitze  Räumen Sie das Manövriergebiet gemäß örtlicher Anweisung  

Abbildung 9 – DFS Lichtsignale  

Besondere Notfall - und Zusatzsignale  

Im Notfall gelten zusätzliche visuelle Signale.  

Lichtsignal  Bedeutung  

Blinkende Start -/Landebahn - 
oder Rollbahnlampen  

Die Startbahn ist unverzüglich zu räumen; den 
weiteren Lichtsignalen des Towers ist Folge zu leisten  

Abbildung 10 – DFS Lichtsignale  

Sämtliche Lichtsignale und Anweisungen des Towers sind zwingend einzuhalten und 
ohne Verzögerung umzusetzen.  

 

22. Fußgänger und Fluggäste mit Zugang zum Vorfeld / Rollfeld 

(DFS-Bereich)  

Fußgänger dürfen sich auf einem Flughafen nur in den dafür vorgesehenen Bereichen 
bewegen. Im Terminal und in öffentlich zugänglichen Flächen ist dies frei möglich, im 
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Sicherheitsbereich – insbesondere auf dem Vorfeld und im Rollfeld/DFS -Bereich – 
jedoch nur mit Berechtigung oder in Begleitung.  

Gemäß ADR.OPS.B.033 der Verordnung (EU) Nr. 139/2014 muss der Flughafenbetreiber 
Bewegungen von Fußgängern auf dem Vorfeld so weit wie möglich einschränken und, 
wo sie notwendig sind, wirksame Schutzmaßnahmen vor Gefährdungen durch 
Luftfahrzeuge und Fahrze uge sicherstellen.  

22.1 Verfahren für Fußgänger & Fluggäste auf dem Vorfeld & Rollfeld/DFS Bereich  

 

1. Der Zugang zum Vorfeld und Rollfeld/DFS Bereich, sowie zu anderen 
Betriebsbereichen ist nur auf Personen beschränkt, deren Aufgaben einen 
Zugang zu diesen Bereichen erfordert . Für den unbegleiteten Zugang ist ein 
Flughafenausweis inklusive aller notwendigen Schulungen erforderlich 

 

2. Es muss sichergestellt sein, dass solchen Personen ein unbegleiteter Zugang zu 
diesen Bereichen nur dann gestattet wird, wenn sie entsprechende Schulungen 
erhalten haben und ihre Befähigung gemäß Schulungs - und 
Befähigungsüberprüfungsprogramm nachgewiesen haben;  

 

3. Bewegungen von Personen auf dem Vorfeld sind zu kontrollieren und es ist 
sicherzustellen, dass Fluggäste, die ein Luftfahrzeug besteigen oder verlassen 
oder die das Vorfeld zu Fuß betreten, verlassen oder überqueren:  

a. von geschultem und befähigtem Personal begleitet werden,  
b. stationäre Luftfahrzeuge und Bodenabfertigungsarbeiten nicht behindern,  
c. vor in Betrieb befindlichen Luftfahrzeugen, einschließlich der 

Auswirkungen ihrer Triebwerke, sowie vor Fahrzeugverkehr oder 
sonstigen Tätigkeiten geschützt sind  

 

4. Ein geordneter und sicherer Zutritt sowie die sichere Ausführung von Tätigkeiten 
im Rollfeld -/DFS-Bereich müssen gewährleistet sein; da ein Zugang ohne 
Fahrzeug nicht vorgesehen ist, darf Personal diesen Bereich ausschließlich mit 
einem Fahrzeug betreten u nd wieder verlassen.  

 

5. Ein Verbleib dieses Personals im Rollfeld/DFS Bereich kann unter folgenden 
Bedingungen erfolgen. Es muss sichergestellt sein, dass dieses Personal:  
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a. ordnungsgemäß ausgerüstet ist, einschließlich mit hochsichtbarer 
Kleidung, Orientierungshilfen/Karten und Funkgeräten zur bidirektionalen 
Kommunikation mit der DFS sowie der Verkehrszentrale (FMO - 
Fahrzeugfunk) während solcher Tätigkeiten,  

b. vor dem Betreten des Rollfeld es /DFS Bereichs eine Genehmigung der 
DFS einholt. Ungeachtet einer solchen Genehmigung bedarf das Betreten 
einer Start - oder Landebahn bzw. deren Schutzstreifens oder eine 
Änderung der genehmigten Tätigkeit einer weiteren spezifischen 
Genehmigung durch die DFS,  

c. das Rollfeld / den DFS-Bereich nicht betritt, wenn Verfahren für Betrieb 
bei geringen Sichten in Kraft sind  

 

6. Folgende Regelungen gelten für Personal, welches eigenständigen unbegleiteten 
Zugang zum Rollfeld/DFS Bereich erhält und dort auch ohne Fahrzeug verbleiben 
kann: 

a. Das Personal muss einen Betriebsführerschein für das Rollfeld/DFS 
Bereich besitzen oder durch entsprechend qualifizierten Personals  
begleitet werden  

b. Zugang und Verbleib wird nur für Tätigkeiten im Rahmen des Betriebs 
oder der Instandhaltung gewährt  

c. Zugang und Austritt erfolgt ausschließlich mit dem Fahrzeug  
d. Zugang und Verbleib kann zu jeder Zeit gewährt werden und erfolgen, 

sofern die Verfahren zum Betrieb bei geringen Sichten nicht aktiv sind  
e. Zugang, Verbleib und Austritt müssen mit der DFS koordiniert werden und 

bedürfen der Genehmigung  
f. Während des Zugangs, des Verbleibs müssen die bidirektionale 

Kommunikation über Funk (FMO Betriebsfunk) auch mit der 
Verkehrszentrale aufrechterhalten werden  

g. Den einschlägigen Notfallkommunikationsverfahren sind unbedingt Folge  
zu leisten, wenn die bidirektionale Kommunikation über Funk oder Telefon 
nicht aufrechterhalten werden kann  

h. Die einschlägigen Vorfahrtsregeln zwischen Luftfahrtzeugen, Fahrzeugen 
und Fußgängern sind unbedingt zu beachten  

 

7. Wenn Fluggäste auf dem Vorfeld ein-  oder aussteigen oder wenn für ihren 
Transfer zum/vom Terminalgebäude oder von einer Position zur anderen kein 
Transportmittel genutzt wird, müssen die Verfahren –  zusätzlich zur 
Verpflichtung, dass Fluggäste stets beglei tet werden – unter anderem 
Maßnahmen enthalten, die sicherstellen, dass:  

a. Fluggäste nicht unter den Tragflächen oder unter den Tankentlüftungen 
eines Luftfahrzeugs hindurchgehen und sich nicht in der Nähe der 
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Propeller oder Rotoren des Luftfahrzeugs, das sie besteigen oder 
verlassen, oder der Luftfahrzeuge auf benachbarten Positionen aufhalten;  

b. Fluggäste sich von Fahrzeugverkehr rund um das Luftfahrzeug, von 
Elektrokabeln, Betankungsschläuchen und sonstiger Ausrüstung 
fernhalten;  

c. Fluggäste beim Bewegen von/zum oder über das Vorfeld festgelegte 
Wege benutzen; und  

i. Hierfür sollen bewegliche physische Absperrungen verwendet 
werden, um die festgelegte Route anzuzeigen und die Führung 
sowie Bewegung der Fluggäste auf dem Vorfeld zu erleichtern. 
Wenn sie nicht in Gebrauch sind, sollte diese Ausrüstung 
ordnungsgemäß verst aut werden, um sicherzustellen, dass sie 
keine Quelle für FOD darstellt  

d. Fluggäste sowie alle anderen Personen auf dem Vorfeld während ihres 
Aufenthalts vor den Auswirkungen von Triebwerksstrahlen oder 
Rotorabwind geschützt sind, unter anderem durch Einschränkungen beim 
Betrieb von Luftfahrzeugtriebwerken.  

i. Bei Selbstabrollpositionen ist entweder das Ein - oder Aussteigen 
auf der Position zu unterbrechen, wenn das Luftfahrtzeug in 
Flugrichtung rechts selbstständig von der Position abrollt  

ii. Alternativ wird das Ein - oder Aussteigen fortgesetzt und das 
Pushbackverfahren wird für das abrollende Luftfahrtzeug in 
Flugrichtung rechts zum Verlassen der Position angewendet  

e. Für die Positionen 10 –  13 gelten gesonderte Verfahren für das Ein-  und 
Aussteigen von Fluggästen  

 

 

Teil 4 

23. Sonstige Betätigung  

23.1 Gewerbliche Betätigung  / Veranstaltungen  

Eine gewerbliche Betätigung ist nur aufgrund einer Vereinbarung mit dem 
Flughafenunternehmer zulässig, die auch ein, an diesen zu entrichtendes Entgelt zum 
Gegenstand haben kann. Entsprechendes  gilt auch für Aufnahmen auf Bild - und 
Tonträger sowie für Bild - und Tonübertragungen.  
Als gewerbliche Betätigung im Sinne dieser Vorschrift gilt nicht die Betätigung von 
Luftfahrzeughaltern in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb ihrer 
Luftfahrzeuge.  
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Gewerbliche Tätigkeiten sind mind. 4 Wochen vor geplantem Termin im Bereich Non -
Aviation anzumelden.  

23.2 Datenkommunikationsnetze  

Der Aufbau und Betrieb von drahtgebundenen sowie von drahtlosen 
Datenkommunikationsnetzen (z. B. WLAN) sind auf dem Gelände des FMO 
gestattungspflichtig. Eine Genehmigung erfolgt nur in Ausnahmefällen. Handelsübliche 
Mobiltelefone bedürfen keiner ausdrückl ichen Zustimmung seitens des 
Flughafenunternehmers.  

23.3 Sammlungen, Werbungen, Verteilen von Druckschriften 

Sammlungen, Werbungen sowie das Verteilen von Flugblättern und sonstigen 
Druckschriften bedürfen der Einwilligung des Flughafenunternehmers. Dies gilt auch für 
das Verteilen von Werbeartikeln und Warenproben.  

23.4 Versammlungen 

Versammlungen und deren Durchführung dürfen die Sicherheit und die 
Funktionsfähigkeit des Flughafenbetriebs zu keiner Zeit gefährden. Versammlungen 
sind nur in Bereichen zulässig, in denen weder die Sicherheit noch die Funktionsfähigkeit 
des Flughafenbetri ebs gefährdet sind.  
Wer eine Versammlung auf dem Flughafengelände in den Terminalbereichen 
veranstalten will, hat dies, ergänzend zur Anmeldepflicht bei der 
Versammlungsbehörde, dem Flughafenunternehmer (Leiter Flughafenbetrieb, 
tjark.giller@fmo.de) spätes tens 48 Stunden vor der öffentlichen Bekanntgabe der 
Veranstaltung (schriftlich) anzuzeigen.  
Entsteht der Anlass für eine Versammlung kurzfristig (Eilversammlung), ist die 
Versammlung spätestens mit ihrer öffentlichen Bekanntgabe dem 
Flughafenunternehmer anzuzeigen. Die Anzeige muss den Gegenstand der 
Versammlung, Namen des Verantwortlichen sowie Angaben zu Ort, Zeit und 
voraussichtlicher Teilnehmerzahl enthalten.  

23.5 Lagerung von gefährlichen Gütern (Safety -Anweisung)  

Gefährliche Güter (DGR) im Sinne des § 27 Abs. 1 LuftVG und der zu seiner Durchführung 
ergangenen Rechtsvorschriften, insbesondere Kernbrennstoffe und andere radioaktive 
Stoffe, dürfen nur mit Einwilligung des Flughafenunternehmers gelagert werden.  

Fracht, Kisten, Baumaterial, Geräte usw. dürfen außerhalb der hierfür gemieteten 
Flächen oder Räume nur mit Einwilligung des Flughafenunternehmers gelagert werden. 
Generell ist dabei zu beachten, dass jede Art von Gegenständen in einem 
Mindestabstand von 3  m zu Flughafenzaun oder Türen und Toren gelagert werden darf.  
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23.6 Bauarbeiten  

Die Verantwortlichkeiten zur Durchführung der Baustellen/Instandhaltungsarbeiten auf 

dem Flugplatz sind wie folgt geregelt:  

�x Etablierung der Projektstruktur/Steuerung von Planung und Koordination, sowie 
Überwachung und Abschluss/Abnahme der Arbeiten erfolgt durch den 
initiierenden Bereich oder Nutzer  

�x Benennung und Bereitstellung des Baustellenkoordinators zur betrieblichen und 
fachlichen Überwachung der Baustelle erfolgt durch den initiierenden Bereich 
oder Nutzer  

�x Abstimmung und Genehmigung Luftsicherheitskonzept und Unterstützung bei 
der Koordination von Tagesausweisbegleitern sowie Einplanung von 
Bewachungspersonal erfolgt durch den Luftsicherheitsbeauftragten oder seinen 
Stellvertretern  

�x Koordination der Sperrung oder Teilsperrung, bzw. notwendige 
Betriebseinstellung gemäß den einschlägigen Verfahren durch den Bereich 
Aviation/Security  

�x Tagesaktuelle Koordination der Tagesausweisbegleiter und Bewachungspersonal 
im Rahmen der Bautätigkeiten erfolgt durch den Baustellenkoordinator.  

�x Abstimmung, Anzeige und Genehmigung im Rahmen des 
Änderungsmanagement erfolgt durch den Bereich Aviation/Security  

�x Durchführung der Sicherheitsbewertung und Mitigationsmaßnahmen zur Risiko - 
und Gefahrenminimierung erfolgt durch den Bereich Aviation/Security  und bei 
Bedarf mit der DFS  

�x Bereitstellung der betrieblichen Kommunikation und Koordination/Überwachung 
der betrieblichen Sicherungs - und Sicherheitsmaßnahmen erfolgt durch den 
Baustellenkoordinator in Abstimmung mit dem Bereich Aviation/Security  

�x Betriebliche Abnahme und Freigabe der Bereiche erfolgt durch den Bereich 
Aviation/Security  und in Abstimmung mit der Luftaufsicht/Aufsichtsbehörde  

 
Bauarbeiten müssen mit einem Vorlauf von mindestens 4 Wochen im Bereich 
Aviation/Security angemeldet werden.  

23.7 Fundsachen  

Sachen, die in den Anlagen des Flughafens gefunden werden, sind unverzüglich bei dem 
Flughafenunternehmer (Lost & Found, Info) abzugeben. Es gelten die §§ 978 –981 BGB. 
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24. Umweltschutz  

24.1 Allgemeines 

Jeder Nutzer des FMO ist dazu verpflichtet, die Umwelt zu schützen,  Beeinträchtigungen so 
gering wie möglich zu halten und Ressourcen zu schonen.  

 

24.2 Emission sschutz  
 

Zum Schutz für Mensch und Umwelt sind Lärm - und Abgasentwicklung auf ein 
Mindestmaß zu beschränken. Die Luftfahrzeughalter haben Anordnungen über die 
Durchführung von Probeläufen der Triebwerke von Luftfahrzeugen zu befolgen. 
Triebwerksprüfläufe dürfen nur in Absprache mit dem Flughafenunternehmer und der 
Flugplatzkontrolle/DFS nach Freigabe an den dafür zugewiesenen Plätzen getätigt 
werden.  

Das Laufenlassen von Motoren, Triebwerken und sonstigen Geräten ist auf das 
unbedingt notwendige Maß zu begrenzen.  

 

24.3 Abfälle  

Der Anfall von Abfall ist so gering wie möglich zu halten.  
Alle Abfälle sind in geeigneten und gekennzeichneten Behältern getrennt zu sammeln. 
Die Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, der Gewerbeabfallverordnung und allen 
weiteren entsprechenden Gesetzen und Verordnungen des Abfallrechts sind zu 
beachten.  
Wertstoffe wie z. B. Glas, Papier, Metall, Kunststoff, Holz (nicht verunreinigt) sowie 
Bauschutt sind vom Abfall zu trennen.  

24.4 Verunreinigungen  

Verunreinigungen und Verschmutzungen der Flughafenanlagen sind zu vermeiden. 
Eingetretene Verunreinigungen oder Verschmutzungen sind von den Verursachern 
unverzüglich fachgerecht zu beseitigen; wird dieser Pflicht nicht nachgekommen, kann 
der Flughafenunte rnehmer die Reinigung auf Kosten des Verursachers vornehmen oder 
veranlassen.  

Umweltgefährdende Stoffe sind beim Austreten aufzufangen. Sollten diese 
umweltgefährdenden Stoffe aus den vorgesehenen Auffangbehältern treten, hat der 
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Verursacher sofort die Flughafenfeuerwehr (Tel. -Nr. 112, über Mobiltelefon: 02571 94-112) 
und den Flughafenunternehmer (Verkehrszentrale Tel. -Nr. 3340) zu alarmieren.  

Die Freisetzung von Gefahrstoffen / gefährlichen Gütern ist in jedem Fall unverzüglich 
dem Flughafenunternehmer zu melden. Ölauffangwannen und ähnliche Behälter sind 
nach Gebrauch fachgerecht zu entleeren und zu reinigen.  

Betriebsstoffe sind in ortsfesten oder mobilen Behältern mit vorschriftsmäßiger 
Zapfvorrichtung aufzubewahren. Eine eindeutige Identifizierung des jeweiligen Stoffes 
muss jederzeit möglich sein.  

 

24.5 Abwässer  

Sämtliche Einleitungen in das Kanalnetz des Flughafens bedürfen der schriftlichen 
Genehmigung durch den Flughafenunternehmer.  

In die Oberflächenentwässerung darf nur das von Niederschlägen herrührende Wasser 
eingeleitet werden. In diese Entwässerung dürfen keine Verunreinigungen wie etwa 
durch Waschwasser, Reinigungsmittel, Betriebsstoffe, Fäkalien o. ä. gelangen. Einzige 
Ausnahm e: Enteisungsmittel während des Winterbetriebes . 

In die Schmutzwassereinläufe darf nur nach häuslichem oder nach gewerblichem 
Gebrauch verändertes, abfließendes Abwasser entsprechend der jeweils gültigen 
Abwassersatzung der Stadt Greven und des Wasserhaushaltsgesetzes eingeleitet 
werden. Die in dieser Vo rschrift vorgeschriebenen Grenzwerte sind einzuhalten.  

Einleitungen, die kein gewöhnliches Abwasser gemäß Abwassersatzung oder 
Niederschlagswasser darstellen, bedürfen ausnahmslos der schriftlichen Zustimmung 
durch den Flughafenunternehmer sowie der behördlichen Genehmigung.  

Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung kann der 
Flughafenunternehmer auch weitergehende Anordnungen treffen und insbesondere Art 
und Menge des Abwassers der einzelnen Nutzer durch Einzelanordnung regeln 
(Produktbewertung für Wasch - und Reinigungsmittel, Art, Menge, analytische 
Untersuchungen etc.).  

Der Anschlussnehmer hat dem Flughafenunternehmer unverzüglich jede Änderung der 
Abwasserbeschaffenheit und der Abwassermenge mitzuteilen.  

Es dürfen nur FCKW- /CKW-freie Waschmittel, Reinigungsmittel und Schmierstoffe 
verwendet werden.  
Sämtliche Neuanschlüsse oder Änderungen von bestehenden Abwasseranlagen 
bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch den Flughafenunternehmer.  
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Zu Kontrollzwecken bzw. zur Beseitigung unsachgemäßer Einleitungen ist Mitarbeitern 
des Flughafenunternehmers jederzeit Zutritt zu den Betriebsräumen zu gewähren.  

24.6 Enteisungsmittel  

Flugzeug -Enteisungsmittel dürfen nur nach vorheriger Genehmigung des 
Flughafenunternehmers und auf den hierfür vorgesehenen Flächen verwendet werden.  
Mit dem Genehmigungsantrag ist dem Flughafenunternehmer die chemische 
Zusammensetzung des Flugzeug -Enteisungsmittels mitzuteilen und in Form eines 
Gutachtens nachzuweisen.  

24.7 Einwilligungen und Erlaubnisse  
 
Vorabgenehmigung: Alle notwendigen Einwilligungen, Zulassungen und Erlaubnisse sind 
vorab einzuholen.  
 
 

25. Zuwiderhandlungen gegen die Flughafen -Benutzungsordnung  
 
Verweis: Verstöße gegen die Benutzungsordnung oder Weisungen des 
Flughafenunternehmers können zu r Nachschulung, zum Entzug der 
Betriebsfahrerlaubnis und schlussendlich zum Verweis vom Flughafen führen und 
Verlust des Ausweises.  
 
 

26. Sensibler Sicherheitsbereich  
 
Zugangskontrolle: Das Betreten und Befahren des sensiblen Sicherheitsbereichs 
erfordert eine gültige Zuverlässigkeitsüberprüfung und einen Flughafenausweis.  
Fahrzeugausweis: Zum Befahren ist ein gültiger Fahrzeugausweis , eine theoretische 
und praktische Einweisung, sowie eine Führerscheinprüfung erforderlich. Ebenso ist  
eine Safety - und Securityeinweisung durch den FMO erforderlich.  
Ausnahmen: Diese werden durch die Ausweisordnung des FMO geregelt.  
 
 

27. Erfüllungsort und Gerichtsstand  
 
Erfüllungsort: Der Sitz der FMO GmbH.  
Gerichtsstand: Die Stadt Steinfurt.  
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28. Zustellungsbevollmächtigter  
 
Benennungspflicht: Luftfahrzeughalter ohne Wohnsitz oder Geschäftsniederlassung im 
Inland müssen auf Verlangen einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten 
benennen.  
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Die Grasbahnbenutzungsordnung regelt die Benutzung und Verantwortlichkeit für die 

Betriebssicherheit der beiden Grasbahnen der Luftfahrtvereinigung Greven e.V. 

Neben den Rechts- und Verwaltungsvorschriften (LuftVG, LuftVO, LuftVZO), der FMO Flughafenbenutzungsordnung (insb. 

Sonderbestimmungen für den Bereich der Luftfahrtvereinigung Greven e.V.), der Betriebsabsprache zur Durchführung des 

Flugbetriebs im Segelflugsektor Greven, der Vereinbarung über die Zuständigkeiten / Verantwortlichkeiten auf dem 

Segelfluggelände, der Segelflugbetriebsordnung (SBO) sind die folgenden Regelungen zu beachten. 

1. Grasbahnen  

a. Die Lage der Grasbahnen der Luftfahrtvereinigung Greven e.V. ist dem Lageplan  zu entnehmen.  

b. Die Grasbahnen sind ordnungsgemäß markiert 

 

2. Zulassung:  

a. Beide Grasbahnen sind sowohl für Starts- als auch Landungen zugelassen.  

b. Entsprechend der Betriebsabsprache sind die Grasbahnen für alle Arten von Luftfahrzeugen bis 2000 

kg und Luftsportgeräten zugelassen.  

3. Nutzung:  

a. Die Nutzung der Grasbahnen bedarf der Genehmigung der Lfv-Greven. Diese kann vom Vorstand oder 

von einem Startleiter im Auftrag des Vorstands erteilt werden. 

i. Telefonnummer: +49 2571 921006 (Graspiste �cPPR�,̂ nur bei nicht aktiviertem Sektor) 

ii. Telefonnummer: +49 2571 921005 (Startleiter, nur bei aktiviertem Sektor) 

b. Für Mitglieder der Lfv-Greven  und des LSV-Lengerich, die am jährlichen Pflichtbriefing der Lfv-Greven 

teilgenommen haben gilt diese Genehmigung generell als erteilt. 

c. Findet kein Segelflugbetrieb statt wird auf der Nordbahn gestartet und die Südbahn für das Fliegen von 

Platzrunden und zur Landung genutzt.  

d. Bei geöffnetem Segelflugsektor ist die Nutzung der Grasbahnen für Luftsportgeräte und TMGs, sofern 

sie nicht zum Schleppen eingesetzt werden nur erlaubt  

i. zum Starten und dem anschließenden Verlassen des Sektors nach Norden, 
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ii. zum Landen, mit vorherigem Einflug in den Sektor von Norden.

iii. Die Piloten bedürfen dazu einer gründlichen Einweisung, die im Flugbuch von einem Fluglehrer

bestätigt sein muss. Eine Liste dieser Piloten befindet sich in einer Kladde, die im

Starthäuschen ausliegt und vom Startleiter eingesehen werden kann.

4. Verantwortlich für die Betriebssicherheit der Grasbahnen

a. Von dem betriebssicheren Zustand der Grasbahnen hat sich zu überzeugen

i. bei aktivierten Segelflugsektor der Startleiter,

ii. sonst der verantwortliche Luftfahrzeug- / Luftsportgeräteführer.

b. Mängel an den Grasbahnen (z.B. Maulwurfshügel, Kaninchenlöcher, gefährliche Gegenstände,

fehlerhafte Markierungen) sind zu beseitigen. Sollte ein betriebssicherer Zustand der Grasbahnen nicht

hergestellt werden können, ist die Verkehrszentrale des FMO (VZ), die DFS (Turm/Rollkontrolle)  und

der Vorstand darüber zu informieren und die Grasbahnen zu sperren.  Ist der betriebssichere Zustand

wiederhergestellt ist die VZ, der Turm, Luftaufsicht und der Vorstand zu informieren.

5. Befahren / Betreten der Grasbahnen

a. Die Rollkontrolle des Tower ist vor dem Befahren / Betreten der Grasbahnen in Kenntnis zu setzen.

Geschieht dieses über einen Zeitraum von mehr als 30 Minuten ist zusätzlich die Verkehrszentrale des

FMO zu informieren.

b. Nach dem Verlassen der Grasbahnen sind diese wieder als frei zu melden.

6. Rollen / Schleppen von der Halle zum Start

a. Rollen Allgemein: Vor dem Verlassen der Standfläche an der Halle immer bei der Rollkontrolle

(Ground) TWR EDDG (121,875 MHz) melden und das beabsichtigte Vorhaben mitteilen. (siehe dazu im 

Detail: Vereinbarung über die Zuständigkeiten / Verantwortlichkeiten auf dem Segelfluggelände vom 01.04.2015) 

b. Bei Betrieb ohne Startleiter:  Nach Absprache mit der Rollkontrolle soll am nördlichen Rand des

�'���o���v�����•�U���v���Z�����u�����c�>���‰�}�Á���P� �̂U�����Ì�µ�u���^�š���Œ�š���P���Œ�}�o�o�š���l���P���•���Z�o���‰�‰�š���Á���Œ�����v�X

c. Bei Betrieb mit Startleiter:  Nach Absprache mit dem Startleiter (123,150 MHz) können die

Grasbahnen gequert werden und es soll dann am südlichen Rand des Geländes, nah am

Sicherheitszaun, zum Start gerollt / geschleppt werden.

Greven, im Juni 2016 

Thorsten Tacke  /  Vorsitzender 
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Vereinbarung
über die Zuständigkeiten I Verantwortlichkeiten auf dem

Segelfluggelände der LFV Greven e.V. in der Kontrollzone (CTR)
des internationalen Verkehrsflughafens EDDG

vom 01.04.2015

zwischen

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

Niederlassung TWR Münster-
Osnabrück

EDDGTWR

und Luftfahrtvereinigung

Greven e.V.

Logo Verein

DFS Deutsche Flugsicherung

In Kraft: 01.04.2015

Geändert:

1. Zweck

Diese Vereinbarung beschreibt die Zuständigkeiten bzw. Verantwortlichkeiten auf dem
Segelfluggelände der Luftfahrtvereinigung Greven eV.

1.1. Nutzung

Der Segelflugsektor darf nur von Luftfahrzeugführern genutzt werden, die mit dem
Inhalt der Betriebsabsprache zwischen der LFV Greven eV. und der DFS • den
örtlichen Gegebenheiten, sowie den veröffentlichten Flugsicherungsverfahren für den
Verkehrsflughafen EDDG vertraut sind. Die Verpflichtung zur entsprechenden
Einweisung obliegt dem Verein LFV Greven e.V.

1.2. L,uftfahrzeuge

Der Segelflugsektor darf nur mit Segelflugzeugen, eigenstartfähigen Segelflug-
zeugen, Motorseglern, Luftsportgeräten (z.B. Ultraleicht) sowie Schleppflugzeugen
beflogen werden.
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Verfahrensweisen für das Rollen

1. Allgemein

Informationen über Fahrzeug -und Personenbewegungen sind an die
Flugplatzkontrolle TWR EDDG zu melden (z. B. für Pflegearbeiten,
Rasenmähen, Windenprüfungen etc.)

2. Verfahrensweisefür das Rollen bei nicht aktiviertem Segelflugsektor

Überqueren des Segelfluggeländes (Start auf Asphaltbahn oder Rollen zum Tanken
auf dem Vorfeld des Flughafen FMO etc.) sowie Rollen zum Start auf dem
Segelfluggelände:

~ Vor dem Verlassen der Standfläche an der Halle immer bei der
Rollkontrolle (Ground) TWR EDDG melden und das beabsichtigte
Vorhabenmitteilen.

TWR EDDG gibt die entsprechenden Informationen wo sich der LFZ-führerwieder melden soll

Sprechfunk vom Tower: "Melden Sie abflug bereit am CAT I Rollhalt nördlich der
Piste 07/25"

"Überqueren Sie das Segelfluggelände nach eigenem Er-
messen und melden Sie (abflugbereit) am CAT I Rollhalt
nördlich der Piste 07/25"

oder:

Anmerkung:

Bei CAT 11/ III-Wetterbedingungen oder auf Anforderung durch den TWR EDDG gelten
nachfolqende Sprechfunkverfahren:

Sprechfunk vom Tower: "Melden Sie abflugbereit am CAT 111111 Rollhalt nördlich
der Piste 07/25"

oder: "Überqueren Sie das Segelfluggelände nach eigenem Er-
messen und melden Sie (abflugbereit) am CAT 111111
Rollhalt nördlich der Piste 07/25"

3. Verfahrensweisefür das Rollen bei aktiviertem Segelflugsektor

Überqueren des Segelfluggeländes (Start auf Asphaltbahn oder Rollen zum Tanken
auf dem Vorfeld des Flughafen FMO etc.)

~ Vor dem Verlassen der Standfläche an der Halle immer bei d~r
Rollkontrolle (Ground) TWR EDDG melden und das beabstchtiqte
Vorhabenmitteilen. I
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